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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.2000

Norm

AußStrG §238

AußStrG §244

ABGB §273

Rechtssatz

Auch wenn § 238 Abs 2 AußStrG anders als Abs 1 leg cit keine Bestimmung über das Erlöschen der Vertretungsmacht

des einstweiligen Sachwalters enthält, muss angenommen werden, dass dessen Funktion mit Rechtskraft des

Sachwalterbestellungsbeschlusses gemäß § 244 AußStrG jedenfalls endet und ein dies klarlegender Beschluss nur

deklarativ sein kann.
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